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Beschlussübersicht
(Beschlussvorlage mit den bisherigen Beratungsergebnissen)

Beschlussvorlage
Gemeinde Bobitz

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV09/2016-0875
öffentlich

01.03.2016
Bürgermeisterin

Einvernehmen zur Nutzungsänderung ehem. 
Verwaltungsgebäude/Gärtnerei in Kulturgärtnerei- offenes 
Wohnprojekt für aktive Integration auf dem Flurstück 6/8, Flur 2, 
Gemarkung Tressow, Meiersdorfer Weg 19
Beratungsfolge:

Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 14.03.2016 Gemeindevertretung  Bobitz

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Bobitz beschließt das Einvernehmen zur Nutzungsänderung des 
Verwaltungsgebäudes/ehemalige Gärtnerei in ein offenes Wohnprojekt für aktive Integration 
auf dem Flurstück 6/8, Flur 2, Gemarkung Tressow zu erteilen.

Sachverhalt:
Die Antragsteller beantragen die oben genannte Umnutzung des ehemaligen Geländes der 
Gärtnerei in Tressow.

Anlage/n:
Flurkarte, Baubeschreibung Lageplan, Grundriss Planung, Schnitt, Ansicht

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums

Davon besetzte Mandate

Davon anwesend

Davon Ja- Stimmen

Davon Nein- Stimmen

Davon Stimmenthaltungen

Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V

Beschlüsse:
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14.03.2016 Gemeindevertretung  Bobitz
SI/09/GV09-85 Sitzung der Gemeindevertretung Bobitz

Dieser Punkt wurde von der Tagesordnung gestrichen. Weitere Beratung erfolgt in der 
Gemeindevertretung. .

09.05.2016 Gemeindevertretung  Bobitz
SI/09/GV09-81 Sitzung der Gemeindevertretung Bobitz
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Beschluss:
Die Gemeindevertretung Bobitz beschließt das Einvernehmen zur Nutzungsänderung des 
Verwaltungsgebäudes/ehemalige Gärtnerei in ein offenes Wohnprojekt für aktive Integration 
auf dem Flurstück 6/8, Flur 2, Gemarkung Tressow zu erteilen.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums:
davon besetzte Mandate:
davon Anwesende:
Ja- Stimmen:
Nein- Stimmen:
Stimmenthaltungen:
Befangenheit nach § 24 KV M-V:


